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Vorwort / Préface

Eine der ersten Fragen, die sich bei der Einreichung einer Klage stellen, ist 
die, vor welchem Gericht dies erfolgen kann bzw. muss. Je nach Streitgegen-
stand können mehrere Gerichtsstände zur Auswahl stehen – und der Prozess-
anwalt oder die Prozessanwältin hat die sog. Qual der Wahl, das aus taktischer 
Sicht vorteilhafteste Forum zu bestimmen. Dabei können ganz unterschiedli-
che Aspekte eine Rolle spielen: die Amtssprache des Gerichts, unterschiedli-
che kantonale Praxen zu bestimmten Themen (bekanntlich im Vollstreckungs-
bereich) sowie erhoffte Heimvorteile.

In anderen Fällen kann ein sog. negativer Kompetenzkonflikt drohen: Kein 
Gericht sieht sich zuständig bzw. die angerufenen Gerichte erachten je ein 
anderes Gericht für zuständig. Oft handelt es sich hierbei um Fälle, in denen 
die sachliche Zuständigkeit umstritten ist. In solchen Konstellationen schafft 
nur eine endgültige Klarstellung durch die Rechtsprechung Abhilfe. Seit dem 
Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung ist eine Reihe von 
Fragen zur sachlichen Zuständigkeit durch die Rechtsprechung geklärt wor-
den, insbesondere in Bezug auf die Streitgenossenschaft, die Widerklage, lis 
pendens in Adhäsionsklagen und die Abgrenzung der Zuständigkeit in betrei-
bungs- sowie mietrechtlichen Angelegenheiten. Die Anwaltspraxis zeigt je-
doch, dass erstaunlich viele Fragen noch ungelöst sind, unter anderem in ar-
beitsrechtlichen Angelegenheiten und im Verhältnis zur Zuständigkeit des 
Bundespatentgerichts. Auch die auf den 1. Januar 2025 anstehende Teilrevisi-
on der Zivilprozessordnung, welche die Rechtsprechung der letzten Jahre zu 
diesen Fragen weitgehend kodifizieren wird, wird nicht alle Lücken schlie-
ssen.

Welche verhängnisvollen Folgen ein Streit über die Zuständigkeit für einen 
Prozess haben kann, zeigte sich in den letzten Jahren eindrücklich im Verfah-
ren um die (Nicht-)Verlängerung des Mietvertrags des Warenhauses «Manor» 
in Zürich. 

Positive Kompetenzkonflikte können – vor allem in Fällen mit internationalen 
Berührungspunkten – gegebenenfalls in Verbindung mit einer negativen Fest-
stellungsklage ausgenutzt werden, um der Klientschaft einen strategischen 
Heimvorteil durch ein sog. «forum running» zu sichern.
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VI

Auch im Verhältnis zu Schiedsgerichten können knifflige Kompetenzkonflik-
te auftreten – der bekanntlich als Folge des «Fomento»-Entscheids des Bun-
desgerichts1 eingefügte Art. 186 Abs. 1bis IPRG vermag dabei nicht sämtliche 
Konstellationen abzudecken und im Rahmen der anstehenden Revision soll 
zusätzlich Art. 372 Abs. 2 ZPO ersatzlos gestrichen werden. Die parallele 
Zuständigkeit staatlicher Gerichte für den Erlass von vorsorglichen Mass-
nahmen birgt das Potenzial widersprechender Entscheide und hält die Rechts-
vertreter jeweils zu sorgfältigen taktischen Überlegungen an.

Gespannt erwartet man schliesslich die ersten Klarstellungen der Rechtspre-
chung im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Zuständigkeit von staatli-
chen Gerichten und Schiedsgerichten im Zusammenhang mit gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten, dies, nachdem der Gesetzgeber mit der Einführung 
von Art. 697n OR per 1. Januar 2023 eine eindeutige gesetzliche Grundlage 
für statuarische Schiedsklauseln geschaffen hat. 

Cinzia Catelli & Predrag SunariC

1  BGE 127 III 279. 
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A Einleitung 

Die sachliche Zuständigkeit der Handelsgerichte erfuhr erstmals mit Einfüh-
rung der eidgenössischen Zivilprozessordnung (ZPO) per 1. Januar 2011 eine 
bundesrechtliche Regelung.1 Diese scheint sich bewährt zu haben, sah sich der 
Gesetzgeber doch während immerhin zwölf Jahren nicht veranlasst, an der 
grundlegenden Bestimmung von Art. 6 ZPO Änderungen vorzunehmen. Die 

1 Vgl. zur historischen Entwicklung der handelsgerichtlichen Zuständigkeit in den (heu-
tigen) Handelsgerichtskantonen Zürich, Aargau, Bern und St. Gallen SChneuWly, 
Rz. 17 ff.
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am 17. März 2023 vom Parlament verabschiedete Revision der ZPO mit In-
krafttreten am 1. Januar 2025 stellt entsprechend einen Einschnitt dar, da sie 
die handelsgerichtliche Zuständigkeit in verschiedener Hinsicht neu ordnet. 
Der vorliegende Beitrag soll eine Brücke schlagen zwischen den neueren 
Entwicklungen in der Rechtsprechung und der Revision. Im Folgenden wer-
den ausgewählte Fragestellungen im Zusammenhang mit der handelsgericht-
lichen Zuständigkeit analysiert und in Beziehung zur ZPO-Revision gesetzt. 
Dabei wird beleuchtet, wo die Revision tatsächlich inhaltliche Änderungen 
mit sich bringt und wo sie primär die bereits bestehende Rechtsprechung ko-
difiziert. 

B Ausgewählte Fragestellungen

I Klägerwahlrecht 

1 Nur dem formellen Kläger steht das Wahlrecht zu 

Mangelt es der klagenden Partei am Registereintrag, sind aber die anderen 
Voraussetzungen2 gegeben, so hat die klagende Partei die Wahl zwischen dem 
Handelsgericht und dem ordentlichen Gericht (Art. 6 Abs. 3 ZPO, Kläger-
wahlrecht). Kläger im Sinne des Klägerwahlrechts kann dabei jede (natürliche 
oder juristische) Person sein, also etwa auch ein Konsument oder Mieter.3

Das Bundesgericht hat kürzlich entschieden, dass es für die Frage, bei wem 
ein Registereintrag vorliegen muss – und wo dieser im Rahmen des Kläger-
wahlrechts eben nicht nötig ist –, einzig darauf ankommt, welche Partei for-

2 Betroffenheit der geschäftlichen Tätigkeit mindestens einer Partei, Zulässigkeit der 
Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht gegen den Entscheid, Registereintrag 
der beklagten Partei, vgl. Art. 6 Abs. 2 ZPO. 

3 BGE 138 III 694 E. 2.3; KUKO ZPO-voCK/nater, Art. 6 N 15b. Der entgegenstehen-
den, insb. von brunner vertretenen Ansicht, wonach bei fehlendem Registereintrag 
des Klägers eine handelsrechtliche Streitigkeit im materiellen Sinne, d.h. eine ge-
schäftliche Streitigkeit unter Kaufleuten unter Ausschluss von Konsumenten, Arbeits- 
oder Mietstreitigkeiten vorliegen müsse (vgl. brunner, S. 25 ff.), ist das Bundesgericht 
nicht gefolgt. Es befand insbesondere, der Begriff der «handelsrechtlichen Streitig-
keit» erfahre in Art. 6 Abs. 2 ZPO eine abschliessende Legaldefinition (BGE 138 III 
694 E. 2.7).
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mell als Klägerin auftritt.4 Dies gilt insbesondere auch bei einem Parteirollen-
tausch im Rahmen einer Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG). Es 
bleibt insofern ohne Belang, wer im zugrunde liegenden Streit angeblicher 
Schuldner und wer angeblicher Gläubiger ist. Das Klägerwahlrecht steht des-
halb der im Handelsregister eingetragenen Schuldnerin nicht zu, wenn sie 
gegen die nicht eingetragene Gläubigerin Aberkennungsklage führt.5 Der 
Umstand, dass die Beklagte im vorliegenden Fall am Verfahren teilgenommen 
und – gestützt auf ihr eigenes Klägerwahlrecht – Widerklage erhoben hatte, 
änderte daran nichts, da eine Einlassung bezüglich sachlicher Zuständigkeit 
nicht möglich ist.6 

Gemäss Bundesgericht reflektiert dieses Ergebnis den allgemeinen Grundsatz, 
wonach das Handelsgericht nie zuständig ist, wenn die Beklagte nicht im 
Handelsregister eingetragen ist; die vom Grundsatz abweichende Ausnahme 
der Zulässigkeit einer konnexen Widerklage gegen eine nicht eingetragene 
Partei7 lasse sich nicht auf ein anderes Ergebnis schliessen.8

4 BGE 149 III 355. Der Entscheid betraf eine Streitigkeit zwischen einer inländischen 
Aktiengesellschaft (Klägerin) und einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach deut-
schem Recht (Beklagte), wobei letztere nicht im Handelsregister eingetragen war. 
Nachdem die Beklagte für eine Darlehensforderung provisorische Rechtsöffnung er-
halten hatte, erhob die Klägerin Aberkennungsklage nach Art. 83 Abs. 2 SchKG ans 
Handelsgericht St. Gallen. Dieses trat mangels sachlicher Zuständigkeit auf die Klage 
nicht ein, was vom Bundesgericht geschützt wurde. 

5 BGE 149 III 355 E. 3.4.1. 
6 BGE 149 III 355 E. 3.5 wonach «die sachliche Zuständigkeit der Parteidisposition 

entzogen ist»; siehe dazu hinten Kap. IV.
7 Vgl. dazu BGE 143 III 495 E. 2. Im genannten Entscheid wird der Begriff der «Konne-

xität» für Zwecke der sachlichen Zuständigkeit nicht definiert; da aber das Bundesge-
richt auf die konnexe Widerklage für Zwecke der örtlichen Zuständigkeit (Art. 14 
ZPO) ohne diesbezüglich eine Unterscheidung zu treffen, ist von übereinstimmenden 
Begriffen der Konnexität auszugehen; vgl. zum Begriff der Konnexität auch DIKE 
ZPO Kommentar-brunner, Art. 6 N 43. Wie es sich bezüglich nicht konnexer Wider-
klagen gegen nicht eingetragene Parteien verhält, ist offen und wird auch im Rahmen 
der ZPO-Revision nicht geklärt, vgl. OFK ZPO-lamPel/Jent-SørenSen, Art. 6 N 13. 
Sodann ist zumindest gemäss Handelsgericht Zürich eine Widerklage ausgeschlossen, 
wenn auf diese das vereinfachte Verfahren anwendbar ist (Urteil HGer ZH HG160003 
vom 21. Juni 2017 E. 1.2 bezüglich einer Widerklage, die aufgrund des Streitwerts im 
vereinfachten Verfahren zu behandeln war). 

8 BGE 149 III 495 E. 3.4.2; vgl. zu den Neuerungen bezüglich Registereintragserforder-
nis im Bereich der internationalen Handelsgerichtsbarkeit hinten, Kap. V. 
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2 Modalitäten der Ausübung des Wahlrechts 

Die klagende Partei ist bei der Ausübung ihres Klägerwahlrechts grundsätzlich 
frei; eine Selbstbindung im Sinne einer vorgängigen Vereinbarung betreffend 
die sachliche Zuständigkeit entfaltet denn auch keine Wirkung.9 Hat die klagen-
de Partei aber ihr Wahlrecht einmal ausgeübt, so ist die getroffene Wahl verbind-
lich und unwiderruflich.10 Es stellt sich folglich die Frage, in welchem Zeitpunkt 
bzw. mit welcher Prozesshandlung die klagende Partei das Wahlrecht ausübt. 

Soweit ersichtlich, hat das Bundesgericht diese Frage noch nicht entschieden. 
Gemäss Handelsgericht St. Gallen führe jedenfalls die Einleitung des Schlich-
tungsverfahrens noch nicht dazu, dass die klagende Partei ihr Wahlrecht ver-
liere bzw. sich auf der Wahl des ordentlichen Gerichts behaften lassen müsse.11 
Auch das Handelsgericht Zürich tritt auf Klagen ein, welche eingereicht 
werden, nachdem die klagende Partei bereits ein Schlichtungsverfahren ein-
geleitet hat.12 Dies widerspiegelt sodann die wohl überwiegende Ansicht in der 
Lehre.13 Abzustellen ist also nicht auf allfällige Einleitung eines Schlichtungs-
verfahrens, sondern darauf, ob der Kläger die Klageschrift beim (ordentlichen 
oder Handels-)Gericht eingereicht hat und diese der Gegenpartei zugestellt 
wurde.14 Zu beachten ist bei Erhebung einer Klage am Handelsgericht nach 
zuvor durchlaufenem Schlichtungsverfahren aber Folgendes: Da dem handels-
gerichtlichen Verfahren allenfalls die mit Einreichung des Schlichtungsge-
suchs begründete Litispendenz im Weg stehen könnte (Art. 62 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO) ist in der handelsgerichtlichen Klage klar auszufüh-
ren, dass die Klagebewilligung nicht beim ordentlichen Gericht eingereicht 

9 BGE 142 III 623 E. 2.4. 
10 OFK ZPO-lamPel/Jent-SørenSen, Art. 6 N 11. 
11 Urteil HGer SG HG.2018.11 vom 12. September 2019 E. 8.2.1. 
12 Vgl. etwa Beschluss und Urteil HGer ZH HG150280 vom 8. Dezember 2017 E. II.1.2 

und Beschluss HGer ZH HG120017 vom 18. Januar 2013 E. 2.3.3. 
13 daetWyler/Stalder, SJZ 2019, S. 108; OFK ZPO-lamPel/Jent-SørenSen, Art. 6 N 8; 

a.A. hingegen Schulthess ZPO Kommentar-vetter, Art. 6 N 30, wonach die Einrei-
chung des Schlichtungsgesuchs bereits die Ausübung des Wahlrechts darstelle, wor-
auf der Kläger erst nach Verfall der Klagebewilligung bzw. unter den Voraussetzun-
gen von Art. 65 ZPO zurückkommen könne. So auch Wiget, S. 819.

14 Beschluss HGer ZH HG150179 vom 23. Oktober 2015 E. 3.22; OFK ZPO-lamPel/
Jent-SørenSen, Art. 6 N 8.
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werde.15 Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass mit der Revision dem Klä-
ger die Option eines fakultativen Schlichtungsverfahrens nun ausdrücklich 
zusteht (Art. 199 Abs. 3 revZPO).16

Einen Sonderfall stellt das Zusammenspiel zwischen Klägerwahlrecht und 
Art. 63 ZPO dar. Gemäss der genannten Bestimmung bleibt die Rechtshängig-
keit erhalten, wenn eine Eingabe wegen fehlender Zuständigkeit oder falscher 
Verfahrensart zurückgezogen oder darauf nicht eingetreten wird, sofern sie 
innert Monatsfrist seit Rückzug oder Nichteintretensentscheid bei der zustän-
digen Behörde eingereicht wird.17

Es fragt sich nun, ob die klagende Partei in Fällen von Art. 6 Abs. 3 ZPO auch 
bei Wiedereinreichung ihrer Klage gestützt auf Art. 63 ZPO an die bei der 
Ersteinreichung getroffene Wahl bezüglich sachlicher Zuständigkeit gebunden 
ist. Das Handelsgericht Zürich bejaht dies eindeutig18: «Hat der Kläger mit 
der Einleitung der ursprünglichen Klage sein Wahlrecht nach Art. 6 Abs. 3 
ZPO ausgeübt, hat er sich darauf auch im Rahmen der Wiedereinreichung 
nach Art. 63 ZPO behaften zu lassen.»

Folglich verneinte das Handelsgericht seine Zuständigkeit, da der Kläger zu-
nächst ans Bezirksgericht Aarau gelangt war und damit sein Klägerwahlrecht 
bereits zugunsten des ordentlichen Gerichts ausgeübt hatte.19 Gemäss Han-
delsgericht gilt diese Behaftung auf der getroffenen Wahl sowohl im inner- als 

15 Beschluss HGer ZH HG200033 vom 25. Juni 2020 (ZR 119/2020, Nr. 43) E. 3 unter 
Hinweis auf Beschluss HGer ZH HG120017 vom 18. Januar 2013 (ZR 112/2013, Nr. 18) 
E. 2.4.1.

16 Dies insbesondere zur Erleichterung der Verjährungsunterbrechung, wo bspw. wegen 
ausländischem Schuldnerwohnsitz kein Betreibungsort besteht (Botschaft ZPO 2020, 
S. 2755 f.) oder eine Betreibung aufgrund der Natur des Anspruchs ausscheidet (vgl. 
honegger-müntener/rufibaCh/SChumann, S. 1193). 

17 Mit fehlender Zuständigkeit unter Art. 63 Abs. 1 ZPO ist dabei gemäss Bundesgericht 
sowohl die örtliche als auch die sachliche Zuständigkeit gemeint, vgl. Urteil 
BGer 4A_592/2013 vom 4. März 2014 E. 3.2; zustimmend StanChieri/van der Stroom, 
S. 755; a.A. BSK ZPO-infanger, Art. 63 N 6, wonach sich Art. 63 ZPO nur auf die 
örtliche (Un-)Zuständigkeit beziehe. 

18 Beschluss HGer ZH HG200033 vom 25. Juni 2020 (ZR 119/2020, Nr. 43) E. 3; vgl. 
auch OFK ZPO-lamPel/Jent-SørenSen, Art. 6 N 11.

19 Beschluss HGer ZH HG200033 vom 25. Juni 2020 (ZR 119/2020, Nr. 43) E. 3.
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auch im interkantonalen Verhältnis, Letzteres jedenfalls, sofern in beiden 
Kantonen ein Handelsgericht besteht.20

Das Klägerwahlrecht erfährt im Rahmen der Revision einzig folgende Ände-
rung: «Ist nur die beklagte Partei als Rechtseinheit im schweizerischen Han-
delsregister oder in einem vergleichbaren ausländischen Register eingetra-
gen, […]» (Art. 6 Abs. 3 revZPO). Damit wird Bezug genommen auf Art. 6 
Abs. 2 lit. c revZPO, wo bezüglich Registereintrag der Zusatz «als Rechtsein-
heiten» aufgenommen wurde.21 Dadurch wird insbesondere klargestellt, dass 
ein Eintrag als Organ nicht ausreicht; dies entspricht auch der bisherigen 
Rechtsprechung und Lehre.22 Eine inhaltliche Änderung bezüglich des Krite-
riums des Registereintrags ergibt sich folglich weder aus Art. 6 Abs. 2 lit. c 
revZPO noch aus Art. 6 Abs. 3 revZPO.23

II Streitgenossenschaft und sachliche Zuständigkeit

1 Einheitliche Zuständigkeit des ordentlichen Gerichts bei 
gemischter Streitgenossenschaft 

Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist die gleiche sachliche Zuständigkeit 
eine stillschweigende Voraussetzung der (aktiven oder passiven) einfachen 

20 Beschluss HGer ZH HG200033 vom 25. Juni 2020 (ZR 119/2020, Nr. 43) E. 3; es ist 
denn auch nicht ersichtlich, inwiefern sich die Frage im Verhältnis zwischen einem 
Handelsgerichtskanton und einem Nicht-Handelsgerichtskanton stellen könnte: Ge-
langt der Kläger zunächst an ein Gericht in einem Kanton ohne Handelsgericht, so hat 
er keine Wahl getroffen und ist bei der Zweitklage im Handelsgerichtskanton frei; 
trifft er hingegen zunächst eine Wahl im Handelsgerichtskanton und bringt die Klage 
später in einem Kanton ohne Handelsgericht ein, erübrigt sich die Frage naturgemäss 
ebenfalls. 

21 Botschaft ZPO 2020, S. 2727.
22 BGE 140 III 409 E. 2; BSK ZPO-voCK/nater, Art. 6 N 12. Anders verhält es sich beim 

Eintrag als Einzelunternehmen, welcher die Voraussetzung des Registereintrags er-
füllt, womit auch eine private Streitigkeit des Inhabers eines Einzelunternehmens als 
handelsgerichtlich gelten kann, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, ins-
besondere die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer anderen beteiligten Partei be-
troffen ist (BGE 142 III 96 E. 3.3.2 f.; vgl. kritisch zu den Auswirkungen BSK ZPO-
voCK/nater, Art. 6 N 12). 

23 Botschaft ZPO 2020, S. 2727. 
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Streitgenossenschaft.24 Mit der Revision wird diese Voraussetzung ausdrück-
lich Eingang ins Gesetz finden (Art. 71 Abs. 1 lit. c revZPO).25 Somit fragt 
sich, was gilt, wenn die sachliche Zuständigkeit bezüglich bestimmter Streit-
genossen beim ordentlichen, bezüglich anderer hingegen beim Handelsgericht 
liegen würde (gemischte Streitgenossenschaft). Denkbar wäre eine Kompe-
tenzattraktion zugunsten des ordentlichen Gerichts, eine Kompetenzattraktion 
zugunsten des Handelsgerichts oder ein Entfallen der Zulässigkeit der einfa-
chen Streitgenossenschaft in diesen Fällen. Das Bundesgericht hat schon vor 
Längerem der ersten Variante den Vorzug gegeben:26 

«Wäre für gewisse Streitgenossen das Handelsgericht sachlich zuständig und 
für andere das ordentliche Gericht, kann [der Kanton] die Zuständigkeit zwar 
nicht gesamthaft dem Handelsgericht übertragen; denn dessen Zuständigkeit 
ist durch das Bundesrecht begrenzt und kann nicht auf weitere Fälle (insbe-
sondere auf beklagte Personen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind) 
ausgedehnt werden (Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 ZPO; […]). Hingegen spricht 
nichts dagegen, die Zuständigkeit des Handelsgerichts für solche Fälle aufzu-
heben und das ordentliche Gericht für alle Klagen zuständig zu erklären.»

Im zitierten Entscheid schützte das Bundesgericht sodann die Ansicht des 
Handelsgerichts Zürich,27 wonach im Kanton Zürich eine stillschweigende 
Kompetenzattraktion zugunsten des ordentlichen Gerichts gelte.28 Dieselbe 
Lösung gilt sodann in allen weiteren Handelsgerichtskantonen.29 Diese Rechts-

24 KUKO ZPO-domeJ, Art. 6 N 6; BGE 145 III 460 E. 4.1.2. 
25 Eine Änderung der Rechtslage geht damit nicht einher, vielmehr soll gemäss Bot-

schaft ZPO 2020, S. 2734 ausdrücklich «die bundesgerichtliche Praxis zur Vorausset-
zung der gleichen sachlichen Zuständigkeit ins Gesetz überführt werden». 

26 BGE 138 III 471 E. 5.1; das Bundesgericht hielt in der genannten Erwägung auch fest, 
insbesondere aus prozessökonomischen Gründen und zur Vermeidung widersprüchli-
cher Urteile sei die oben genannte dritte Variante (Entfallen der Zulässigkeit der ein-
fachen Streitgenossenschaft) nicht zweckmässig. 

27 Beschluss HGer ZH HG110187 vom 11. Dezember 2011 E. 5.6.1. 
28 BGE 138 III 471 E. 5.2. 
29 Vgl. für Bern Urteil HGer BE HG12.127 vom 9. Dezember 2012, für St. Gallen Urteil 

HGer SG HG.2018.98 vom 26.09.2019 E. 3, für Aargau § 12 Abs. 2 EG ZPO AG; vgl. 
zudem Botschaft ZPO 2020, S. 2731. 
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lage wird mit dem neuen Art. 6 Abs. 6 revZPO kodifiziert, wiederum ohne dass 
damit eine Änderung einhergehen würde.30

2 Streitgenossenschaft und einzige kantonale Instanz  
(Art. 5 Abs. 1 ZPO)

In einem jüngeren Entscheid31 hat das Obergericht Zürich das Verhältnis zwi-
schen der soeben aufgezeigten Rechtslage und der Zuständigkeit der einzigen 
kantonalen Instanz gemäss Art. 5 Abs. 1 ZPO erläutert. Im Kanton Zürich ist 
das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz u.a. für UWG-Streitigkeiten 
zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG/ZH). Im vorliegen-
den Fall machten die Beklagten (gemischte einfache Streitgenossen) geltend, 
es müsse deshalb eine Kompetenzattraktion zugunsten des Handelsgerichts 
greifen, wenn auch UWG-Ansprüche behauptet würden; andernfalls – so die 
Beklagten – würde es jedem Kläger freistehen, durch Erheben weiterer An-
sprüche die Zuständigkeit gemäss Art. 5 ZPO zu umgehen.32 Deshalb sei das 
angerufene Bezirksgericht von vornherein nicht zuständig und hätte nicht 
gestützt auf die sog. Schwerpunkttheorie33 abwägen dürfen, wo der Schwer-
punkt der klägerischen Vorbringen zu verorten sei.34 

Das Obergericht Zürich – wie zuvor das Bezirksgericht – verwarf diesen Ein-
wand. Zunächst hielt es fest, das Handelsgericht sei für UWG-Streitigkeiten 
im Kanton Zürich nicht von Bundesrechts wegen, sondern aufgrund kantona-
len Rechts zuständig; das Bundesrecht schreibe nur eine einzige kantonale 

30 Vgl. Botschaft ZPO 2020, S. 2731 und honegger-müntener/rufibaCh/SChumann, 
S. 1161. 

31 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022. Der Entscheid betraf 
eine Streitigkeit aus einem Arealüberbauungsprojekt. Der Kläger machte gegen den 
nicht eingetragenen Beklagten 1 und die eingetragene Beklagte 2 als passive einfache 
Streitgenossen Ansprüche geltend, gegen letztere u.a. solche aus behaupteten UWG-
Verletzungen; namentlich warf er der Beklagten 2 vor, den Beklagten 1 in unlauterer 
Weise zum Vertragsbruch zum Nachteil des Klägers verleitet zu haben (Art. 4 lit. a 
UWG). 

32 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022 E. 8.4.
33 Auch «Schwerpunktmethode», vgl. zum Begriff etwa hoffmann-noWotny, N 464 

und SChneuWly, N 424. Vgl. für ein Anwendungsbeispiel Urteil BezGer ZH CG170019 
vom 4. März 2020 (ZR 119/2020 Nr. 37). 

34 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022 E. 6 und E. 8.4.
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Instanz vor, nicht aber die Zuständigkeit des Handelsgerichts, die sich erst aus 
kantonalem Recht (§ 44 lit. a GOG/ZH ) ergebe.35 Sodann sei es nicht möglich, 
gestützt auf diese kantonale Regelung die Zuständigkeit des Handelsgerichts 
für handelsrechtliche Streitigkeiten auf neue Fälle auszudehnen, da diese Zu-
ständigkeit bundesrechtlich begrenzt sei.36 Auch die von den Beklagten gel-
tend gemachte Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit zufolge Kompeten-
zattraktion durch Auslegung von Art. 71 ZPO wurde vom Obergericht verwor-
fen, unter Hinweis auf die grundsätzliche Hoheit der Kantone über die Rege-
lung der sachlichen Zuständigkeit.37

Somit befand das Obergericht, dass die Richtung der Kompetenzattraktion 
sehr wohl gestützt auf die Schwerpunkttheorie zu prüfen sei.38 Im Rahmen 
ebendieser Prüfung kam es sodann – wie schon das Bezirksgericht – zum 
Schluss, im zu beurteilenden Fall seien die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche 
nur von nebensächlicher Bedeutung, während die vertraglichen und ausserver-
traglichen Ansprüche im Vordergrund stünden.39 Somit habe die Kompetenz-
attraktion beim Bezirksgericht zu erfolgen und sei die Unzuständigkeitseinre-
de der Beklagten folglich zu verwerfen.40 Das Obergericht liess dabei die 
Frage offen, ob eine kantonal vorgesehene einheitliche Zuständigkeit für 
Streitgenossen bei Streitigkeiten nach Art. 5 Abs. 1 lit. d zulässig wäre.41

35 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022 E. 8.4; in der genannten 
Erwägung verwies das Obergericht auch auf den Umstand, dass in den allermeisten 
Kantonen – namentlich all denen ohne Handelsgericht – ein ordentliches (und nicht ein 
Handels-)Gericht als einzige kantonale Instanz gemäss Art. 5 ZPO fungiere. 

36 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022 E. 8.5.
37 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022 E. 8.4; insbesondere be-

tonte das Obergericht, die Auslegung einer bundesrechtlichen Verfahrensnorm könne 
nicht in diese föderalistische Kompetenzausscheidung bezüglich Bestimmung der 
sachlichen Zuständigkeit eingreifen. 

38 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022 E. 9. 
39 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022 E. 9.2.
40 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022 E. 9.2. 
41 Beschluss und Urteil OGer ZH LB220004 vom 8. April 2022 E. 9.2; folglich bleibt 

unklar, ob es sich bei dieser spezialgerichtlichen Zuständigkeit gleich verhält wie bei 
der handelsgerichtlichen, wo eine derartige einheitliche Zuständigkeit des ordentli-
chen Gerichts wie dargelegt zulässig ist, in allen Handelsgerichtskantonen gilt und mit 
der ZPO-Revision kodifiziert wird, vgl. vorne Kap. II.1.
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Die ZPO-Revision bringt hier keine Veränderungen, da Art. 5 ZPO nur inso-
fern abgeändert wird, als dass für die Zuständigkeit der einzigen kantonalen 
Instanz für Klagen gegen den Bund eine Streitwertgrenze eingeführt wird 
(Art. 5 Abs. 1 lit. f revZPO).42

III Klagen des SchKG 

1 Handelsgerichtliche Zuständigkeit bei SchK-Sachen im 
Allgemeinen 

Bezüglich Klagen aus oder im Zusammenhang mit dem SchKG stellt sich 
regelmässig die Frage, ob diese der handelsgerichtlichen Zuständigkeit unter-
liegen.43 Unumstritten ist, dass die im SchKG geregelten materiellrechtlichen 
Klagen44 in die handelsgerichtliche Zuständigkeit fallen, sofern die Vorausset-
zungen im Übrigen erfüllt sind.45 Umgekehrt besteht für rein betreibungsrecht-
liche Streitigkeiten keine Zuständigkeit des Handelsgerichts.46 Somit kann das 
Handelsgericht beispielsweise nicht die definitive Rechtsöffnung (Art. 80 f. 
SchKG) erteilen.47 Immerhin zeigt das Handelsgericht Zürich zuweilen Nach-
sicht und deutet ein (unzulässiges) Rechtsbegehren um Erteilung der definiti-
ven Rechtsöffnung in ein (zulässiges) Begehren um Beseitigung des Rechts-
vorschlags um (Art. 79 SchKG; Anerkennungsklage), anstatt darauf nicht 
einzutreten.48 

Zwischen den rein materiellrechtlichen und den rein betreibungsrechtlichen 
Klagen liegen die betreibungsrechtlichen Klagen mit Reflexwirkung auf das 

42 Vgl. zum Hintergrund honegger-müntener/rufibaCh/SChumann, S. 1159. 
43 Vgl. eingehend KotroniS, S. 63 ff., und daetWyler/Stalder, Festschrift 2016, 

S. 181 ff.
44 Darunter fallen etwa die An- und Aberkennungsklage (Art. 79 bzw. Art. 83 Abs. 2 

SchKG) und die Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG), vgl. Aufführung bei Kotro-
niS, S 67. 

45 BSK ZPO-voCK/nater, Art. 6 N 9b; SChneuWly, Rz. 373.
46 SChneuWly, Rz. 387. 
47 Vgl. etwa Urteil HGer AG HSU.2019.87 vom 6. Juni 2019 E. 2.2.
48 Urteil HGer ZH HG190068 vom 31. Januar 2020 E. 2.5.2; so scheinbar auch Urteil 

HGer SG HG.2018.11 vom 12. September 2019 E. 12.
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materielle Recht.49 Das Bundesgericht hat festgehalten, dass diese allgemein 
nicht in die Zuständigkeit des Handelsgerichts fallen.50 Gemäss Handelsge-
richt Zürich findet diese Überlegung auch auf die Aussonderungsklage 
(Art. 242 Abs. 2 SchKG) Anwendung, weshalb eine solche keine handels-
rechtliche Streitigkeit darstelle.51

2 Negative Feststellungsklage (Art. 85a SchKG)

Umstritten ist die sachliche Zuständigkeit für die Klage gemäss Art. 85a 
SchKG. Dies ist nicht zuletzt auf die Doppelnatur dieser Klage zurückzufüh-
ren, welche sowohl materiellrechtliche52 als auch betreibungsrechtliche53 
Wirkungen hat.54 Das Handelsgericht Aargau hat seine sachliche Zuständigkeit 
für Klagen nach Art. 85a SchKG mit folgender Begründung bejaht:55 

«Bei der negativen Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG handelt es sich 
sodann um eine materiellrechtliche Klage mit Wirkung auf das Betreibungs-
verfahren und nicht um eine betreibungsrechtliche Klage mit Reflexwirkung 
auf das materielle Recht, da im Hauptverfahren materiellrechtlich über den 
Bestand der in Betreibung gesetzten Forderung entschieden wird, wie dies 
auch bei der Anerkennungs- oder Aberkennungsklage nach Art. 79 ff. SchKG 
der Fall ist. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach die Handelsge-
richte für betreibungsrechtliche Klagen mit Reflexwirkung auf das materielle 

49 Vgl. dazu die Aufführung in voCK/meiSter-müller, S. 5.
50 BGE 141 III 527 E. 2.3; der genannte Entscheid betraf die paulianischen Anfechtungs-

klagen (Art. 285 ff. SchKG). In BGE 140 III 355 E. 2.3.4 hatte das Bundesgericht be-
reits gleich entschieden bezüglich der Widerspruchsklage (Art. 108 Abs. 1 SchKG). 

51 Verfügung HGer ZH HE190229 vom 4. Januar 2021 E. 3.3.3; der erwähnte Entscheid 
betraf ein Massnahmeverfahren und wurde vom Bundesgericht geschützt, welches 
sich allerdings nicht mit dieser spezifischen Frage auseinandersetzen musste, da es 
befand, das Handelsgericht hätte seine Zuständigkeit schon aus anderen Gründen 
willkürfrei ablehnen dürfen (vgl. Urteil BGer 4A_93/2021 vom 1. Oktober 2021 E. 5.2 
in fine). 

52 Feststellung des Nichtbestands oder der Stundung der Forderung, Art. 85a 
Abs. 1 SchKG.

53 Aufhebung oder Einstellung der Betreibung, Art. 85a Abs. 3 SchKG. 
54 BSK SchKG-bangert, Art. 85a N 31; voCK/meiSter-müller, S. 165. 
55 Urteil HGer AG HSU.2019.125 vom 23. Oktober 2019 E. 1.2. 
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Recht nicht zuständig seien (BGE 140 III 355 E.2), ist daher nicht einschlägig 
und das Handelsgericht ist sachlich zuständig.»

Hingegen hatte das Handelsgericht Zürich in einem älteren Entscheid festgehalten, 
die Klage nach Art. 85a SchKG verfolge trotz ihrer Doppelnatur primär vollstre-
ckungsrechtliche Ziele, weshalb eine Zuständigkeit des Handelsgerichts ausschei-
de.56 Diese Ansicht hat es auch nach der SchKG-Revision57 in einem Entscheid 
aus dem Jahr 2021 bestätigt.58

In der Literatur gehen die Meinungen ebenfalls auseinander.59 Verkürzt ist je-
denfalls die Aussage, die sachliche Zuständigkeit des ordentlichen Gerichts für 
diese Klage ergebe sich aus dem kantonalen Recht.60 Da der Begriff der handels-
rechtlichen Streitigkeit bundesrechtlich festgelegt ist, kann es auf die kantonal-
rechtliche Regelung insofern nicht ankommen.61

56 Beschluss HGer ZH HG140182 vom 23. Februar 2015 E. 3.2.3. 
57 Die Revision (Änderung vom 16. Dezember 2016, AS 2018 4583, Inkrafttreten am 

1. Januar 2019) stellte bezüglich der Klage nach Art. 85a SchKG insbesondere klar, 
dass sie «ungeachtet eines allfälligen Rechtsvorschlags» erhoben werden kann; vor 
der Revision stand gemäss Rechtsprechung die Klage nur zur Verfügung, wenn kein 
Rechtsvorschlag erhoben oder dieser bereits rechtskräftig beseitigt worden war, vgl. 
BGE 125 III 149 E. 2 (Art. 85a aSchKG als «Notbehelf»).

58 Urteil und Beschluss HGer ZH HG190086 vom 20. Oktober 2021 E. 2.1, u.a. unter 
Verweis auf BGE 147 III 41 E. 3.4.3, wonach die Klage seit der Revision als Mittel der 
Registerbereinigung diene, was gemäss Handelsgericht Zürich umso mehr die voll-
streckungsrechtliche Komponente in den Vordergrund rückt. 

59 Für die Zuständigkeit des ordentlichen Gerichts z.B. voCK/meiSter-müller, S. 167 
und arve/talbot, S. 768, und daetWyler/Stalder, Festschrift 2016, S. 182 ff. Für die 
Zuständigkeit des Handelsgerichts (bei sonst gegebenen Voraussetzungen) z.B. 
KUKO SchKG-brönnimann, Art. 85a N 21, sowie eingehend SChneuWly, S. 374 ff.

60 So etwa voCK/meiSter-müller, S. 167.
61 Vgl. Beschluss HGer ZH HG140182 vom 23. Februar 2015 E. 3.2.1: «§ 24 lit. GOG 

[welcher die Zuständigkeit des Bezirksgerichts für die Klage nach Art. 85a SchKG 
vorschreibt] kommt allerdings für die Abgrenzung der sachlichen Zuständigkeit keine 
eigenständige Bedeutung zu. Der Begriff der ‹handelsrechtlichen Streitigkeit› ist ein 
solcher des Bundesrechts: Richten die Kantone ein Handelsgericht ein, sind die Fälle 
gemäss Art. 6 Abs. 2 ZPO zwingend dem Handelsgericht zugewiesen, soweit dem nicht 
andere bundesrechtliche Vorschriften entgegenstehen (BGE 140 III 355 E. 2.2).»
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Die ZPO-Revision liefert weder bezüglich der Klage nach Art. 85a SchKG noch 
bezüglich der handelsgerichtlichen Zuständigkeit für SchK-Sachen im Allgemei-
nen Erkenntnisse, da diesbezüglich keine Änderungen der ZPO vorgesehen sind.62

IV Keine Parteidisposition über sachliche Zuständigkeit – 
oder doch? 

Gemäss ständiger Rechtsprechung63 ist «die sachliche Zuständigkeit der Par-
teidisposition entzogen», was auch der praktisch einhelligen Lehre ent-
spricht.64 Damit soll insbesondere eine Einlassung auf ein Verfahren vor einem 
sachlich unzuständigen Gericht nicht möglich sein. Nun hat aber das Bundes-
gericht in einem jüngeren Entscheid Folgendes festgehalten:65 

«Die Beschwerdeführerin bestreitet die Zuständigkeit der Vorinstanz [Han-
delsgericht Aargau] erstmals vor Bundesgericht. Diese sei gemäss Art. 6 ZPO 
für die Beurteilung der rein mietrechtlichen Streitigkeit nicht zuständig. Auf 
diese Rüge kann nicht eingetreten werden, da sie dem auch im Zivilprozess 
geltenden Prinzip von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) widerspricht (BGE 
135 III 334 E. 2.2; 130 III 66 E. 4.3; Urteil 4A_261/2018 vom 22. November 
2018 E. 5). Die Beschwerdeführerin legt nicht dar und es geht aus dem 
Urteil der Vorinstanz nicht hervor, dass sie bereits vor der Vorinstanz die 
Unzuständigkeitseinrede erhoben hätte. In der Klageantwort beantragte sie, 
die Klage sei abzuweisen. Damit hat sie diese Einrede verwirkt (BGE 143 V 
66 E. 4.3 mit Hinweisen).»

62 Das SchKG wird durch die ZPO-Revision nur insofern abgeändert, als dass Art. 56 
Abs. 2 revSchKG neu lautet: «Für die Klagen nach diesem Gesetz, die vor einem Ge-
richt einzureichen sind, sind ausschliesslich die Bestimmungen der ZPO über den 
Stillstand der Fristen anwendbar.»

63 Vgl. etwa BGE 149 III 355 E. 3.5, 142 III 515 E. 2.2.1.
64 Vgl. die Hinweise in BGE 140 III 355 E. 2.4; gemäss Pfeiffer, S. 69 ff., ist zu differen-

zieren, ob eine bundesrechtlich geregelte sachliche Zuständigkeit vorliegt (wo keine 
Disposition, insb. keine Einlassung möglich ist) oder ob eine solche fehlt und die Kan-
tone deshalb frei sind, eine Regelung aufzustellen. Da vorliegend die (bundesrechtlich 
geregelte) handelsgerichtliche Zuständigkeit im Fokus steht, wird auf diese Differen-
zierung nicht weiter eingegangen. 

65 Urteil BGer 4A_75/2023 vom 21. März 2023 E. 3; Hervorhebungen hinzugefügt.



Cinzia Catelli & yveS tJon-a-meeuW

14

Dies erstaunt, hat doch das Bundesgericht an anderer Stelle ausdrücklich fest-
gehalten, eine vorbehaltlose Teilnahme am Verfahren könne gerade nicht als 
Einlassung gewertet werden, da sich der «gesetzgeberische Wille, [die Einlas-
sung] auszuschliessen, unmittelbar aus den Materialien» ergebe.66 Sodann hat 
das Bundesgericht die im kantonalen Recht Zürichs vorgesehene Regelung, 
wonach die Einrede der fehlenden sachlichen Zuständigkeit spätestens mit der 
Klageantwort zu erheben ist (§ 126 Abs. 2 GOG/ZH),67 ausdrücklich als bun-
desrechtswidrig bezeichnet, soweit das Handelsgericht betroffen ist.68 

Auch der Umstand, dass das Bundesgericht sich auf den Grundsatz von Treu 
und Glauben abstützt, um eine Verwirkung der Unzuständigkeitseinrede an-
zunehmen, löst den Widerspruch nicht auf: Wenn die vorbehaltlose Teilnahme 
am Verfahren – konkret u.a. der Antrag auf Klageabweisung – ausreicht, um 
die spätere Geltendmachung der sachlichen Unzuständigkeit als treuwidrig 
und damit verwirkt zu erachten (wie hier geschehen), ist dies im Ergebnis 
deckungsgleich mit der Möglichkeit einer Einlassung. 

Anzumerken ist, dass keiner der Entscheide, auf den das Bundesgericht in der 
oben zitierten Passage verwies, einen Bezug zur Frage der sachlichen Zustän-
digkeit hat.69 Vor diesem Hintergrund ist wohl kaum davon auszugehen, dass 
der Entscheid als Praxisänderung aufzufassen ist, auch weil die fehlende 
sachliche Zuständigkeit als besonders schwerer Mangel gilt, der gar die Nich-
tigkeit des Entscheids nach sich ziehen kann.70 Vorsichtshalber ist es dennoch 
angezeigt, im Prozess – soweit vertretbar und zweckdienlich – ausdrücklich 
die Einrede der sachlichen Unzuständigkeit zu erheben. 

66 BGE 143 III 495 E. 2.2.2.3.
67 Vgl. dazu eingehend Pfeiffer, S. 69 ff.
68 BGE 140 III 355 E. 2.4. 
69 Diese betrafen vielmehr die Pflicht, sonstige angebliche prozessuale Mängel unver-

züglich zu rügen: BGE 135 III 334 E. 2.2 (zur Verfahrensvereinigung), BGE 130 III 66 
E. 4.3 (zur Zusammensetzung des Schiedsgerichts), Urteil BGer 4A_261/2018 vom 
22. November 2018 E. 5 (zur Verletzung der Verhandlungsmaxime) und BGE 143 V 66 
(zur örtlichen Unzuständigkeit der IV-Stelle).

70 Vgl. statt vieler BGE 145 III 436 E. 4. 
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Die ZPO-Revision bringt bezüglich Dispositionsfreiheit der Parteien über die 
sachliche Zuständigkeit bestimmte Neuerungen, die unten stehend dargelegt 
werden.71

V Internationale Handelsgerichtsbarkeit  
unter revidierter ZPO 

Gemäss Art. 6 Abs. 4 lit. c revZPO können die Kantone neu das Handelsge-
richt zusätzlich für internationale Handelsstreitigkeiten für zuständig erklä-
ren.72 Während die weiteren Voraussetzungen (Betroffenheit der geschäftli-
chen Tätigkeit mindestens einer Partei, Streitwert von mindestens 
CHF 100’000, Art. 6 Abs. 4 lit. c Ziff. 1 und 2 revZPO) zu keinen Bemerkun-
gen Anlass geben, stellt Art. 6 Abs. 4 lit. c Ziff. 3 revZPO eine Neuheit dar: 
Gemäss dieser Bestimmung ist die Zuständigkeit von der Zustimmung der 
Parteien abhängig. Diese Zustimmung kann ausdrücklich (etwa im Rahmen 
einer Gerichtsstandsvereinbarung) oder konkludent (durch Einlassung) erfol-
gen.73 Damit ist jedenfalls im Anwendungsbereich dieser Bestimmung der 
Grundsatz durchbrochen, wonach die sachliche Zuständigkeit der Parteidispo-
sition entzogen sei.74 

Zu beachten ist, dass Art. 6 Abs. 4 lit. c revZPO nur eine sachliche Zuständig-
keit des Handelsgerichts begründen kann, wenn bereits eine internationale 
Zuständigkeit der Schweiz und eine örtliche Zuständigkeit des fraglichen 
Kantons vorliegt.75 Dann dürfte aber das Handelsgericht in vielen Fällen be-
reits unter geltendem Recht zuständig sein.76 Zuständigkeitsrelevant ist die 
Bestimmung deshalb primär, wenn das Erfordernis des beidseitigen Handels-

71 Vgl. sogleich Kap. V.
72 Internationalität in diesem Sinne liegt vor, wenn mindestens eine Partei ihren Wohn-

sitz, gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland hat (Art. 6 Abs. 4 lit. c Ziff. 4 
revZPO), und zwar im Moment der Zustimmung gemäss Ziff. 3. 

73 Botschaft ZPO 2020, S. 2730; OFK ZPO-lamPel/Jent-SørenSen, Art. 6 N 16. 
74 Vgl. dazu soeben Kap. IV. 
75 Botschaft ZPO 2020, S. 2729. 
76 honegger-müntener/rufibaCh/SChumann, S. 1160.
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registereintrags (Art. 6 Abs. 2 lit. c ZPO) nicht erfüllt ist, da dieses unter Art. 6 
Abs. 4 lit. c revZPO nicht gilt.77 

Auf welche der beiden Bestimmungen sich die handelsgerichtliche Zuständig-
keit in einem konkreten Fall stützt, hat Auswirkungen bezüglich Verfahrens-
sprache und Kostenrecht: Englisch als mögliche Verfahrenssprache und ein 
Kostenvorschuss in voller Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten kommen 
nur zum Tragen, wenn die Handelsstreitigkeit eine internationale im Sinne der 
neuen Bestimmung ist (Art. 98 Abs. 2 lit. a und Art. 129 Abs. 2 lit. b revZPO).78

Zu Diskussionen Anlass geben dürfte sodann, ob der neu eingeführte aus-
drückliche Ausschluss arbeits- und mietrechtlicher Streitigkeiten79 (Art. 6 
Abs. 2 lit. d revZPO) auch bei der internationalen Handelsschiedsgerichtsbar-
keit gelten soll, zumal Art. 6 Abs. 4 lit. c revZPO den Ausschluss nicht über-
nimmt.80

77 Botschaft ZPO 2020, S. 2730; OFK ZPO-lamPel/Jent-SørenSen, Art. 6 N 16. 
78 honegger-müntener/rufibaCh/SChumann, S. 1160; im Entwurf war diesbezüglich 

noch mehr Flexibilität vorgesehen, indem den Kantonen generell eingeräumt werden 
sollte, auf Antrag aller Parteien als Verfahrenssprache vorsehen zu können, d.h. ohne 
Beschränkung auf internationale Handelssachen, vgl. Art. 129 Abs. 2 E-ZPO und Bot-
schaft ZPO 2020, S. 2746. 

79 Ob arbeitsrechtliche Streitigkeiten unter geltendem Recht der handelsgerichtlichen 
Zuständigkeit unterstehen, hat das Bundesgericht bisher nicht entschieden; gemäss 
Handelsgericht Zürich sei dies nicht der Fall – vgl. etwa Beschluss HGer ZH HG120101 
(ZR 111/2012, Nr. 58, S. 169 f.) E. 6 –, während dies in der Lehre umstritten war (vgl. 
SChneuWly, Rz. 783 ff.). Bezüglich mietrechtlicher Streitigkeiten hat das Bundesge-
richt hingegen eine handelsgerichtliche Zuständigkeit bei sonst gegebenen Vorausset-
zungen bejaht (vgl. etwa BGE 139 III 457 E. 3), wobei immer das Zusammenspiel mit 
der Verfahrensart zu berücksichtigen ist (keine handelsgerichtliche Zuständigkeit, 
wenn vereinfachtes Verfahren gilt, vgl. BGE 148 III 415 E. 3.5). 

80 Gemäss honegger-müntener/rufibaCh/SChumann, S. 1160 f., spricht der Nichtaus-
schluss unter Art. 6 Abs. 4 revZPO dafür, dass solche Streitigkeiten von der Bestim-
mung erfasst sind. Vgl. bezüglich Qualifikation eines Anspruchs als arbeitsrechtlich 
für Zwecke der sachlichen Zuständigkeit Catelli/Widmer/tJon-a-meeuW, S. 197 ff.
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C Zusammenfassung 

Die Zuständigkeit des Handelsgerichts wirft immer wieder neue und durchaus 
anspruchsvolle Fragestellungen auf, etwa im Kontext von Mehrparteienver-
hältnissen oder im Verhältnis zum SchKG. Dies ist nicht zuletzt auf die bun-
desstaatliche Kompetenzordnung zurückzuführen, namentlich auf das Neben-
einander von bundesrechtlich normiertem Zivilprozess und Begriff der han-
delsrechtlichen Streitigkeit einerseits und kantonaler Hoheit über die Gerichts-
organisation (inklusive Regelung der sachlichen Zuständigkeit) andererseits. 
Wie im vorliegenden Beitrag aufgezeigt, werden die resultierenden Probleme 
auch in der Rechtsprechung nicht einheitlich gelöst. Die Revision der ZPO 
wird diesbezüglich nur teilweise Klarheit schaffen. 




